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Rechtssatz 

Nach seinem gesamten Vorbringen sieht sich die antragstellende BVP im Wesentlichen durch die 
protokollierte Aussage des Vorsitzenden des DA: „Die BVP ist eine anwesende Person, die für die 
Belange begünstigt behinderter Dienstnehmer zuständig ist“ in ihren Rechten verletzt. Die an sich nicht 
von vornherein als unzutreffend zu erkennende Auffassung darf aber in Verbindung mit dem 
Verfahrensablauf im vorliegendem Fall nicht dahin verstanden werden, dass die BVP nur an den 
Sitzungen als „stummer Gast“ teilnehmen dürfe. Das wäre wohl zu eng gesehen. Im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit müssen – mit Ausnahme des Stimmrechtes – den BVP grundsätzlich dieselben Rechte im 
Ausschuss zukommen, wie den Mitgliedern des DA. 
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